
PRAKTISCHE THE0LQGIE
die Unautlöslichkeit unerhört vorsichtig, Ja verschlüsselt? Und endlich: Ist

die Ratıo theologica für die Unauflöslichkeit der Ehe innerlic! kohärent un durch-
schlagend? Bedenkt I1Nan all diese Fragen, wiırd INa verstehen, WAaTrTum der Rezen-
sENT meınt, der Versuch VO Kaıser se1l Nnur iıne Etappe auf dem Weg einer endgül-tigen Lösung des anstehenden Problems. SEBOTT S}

MINNERATH, ROLAND, L’Eglise el les Etats concordataires (1846—-1981). La souveraınıte
spiırıtuelle. Preface de Jean Gaudemet. Parıs: du cerf 1983 510
Dıieses Werk des Vf£.s steht in ENSStEM Zusammenhang mıiıt seiınem eın Jahr früher

erschıenenen un: 1er bereıts gewürdıgten Werk „Le droıt de l’Eglise lıberte du
syllabus atıcan HS |1984] 316—317). Hatte dort dargestellt, W1€e die
Kırche 1n der Zeıt VO Syllabus bıs ZU Vatıkanıschen Konzıil iıhr Verständnis VO
ihrem Verhältnis ZUuU Staat un! folgerecht die Begründung ihres Anspruchs auf völ-
lıge Unabhängigkeit VO' ihm auf eiıne eue Grundlage gestellt hat, erganzt un
vertieft das hıer, indem den Begriff der ‚spiırıtuellen Souveränıität“ enttaltet un
deren Verhältnis der den Staaten eıgenen Souveränıiıtät SCHNAUCFK untersucht. Wıe
ın dem trüheren Werk die Rechte der Kirche nıcht mıiıt dem 1U  am dem Glauben zugang-lıchen Argument, da{fß die katholische Religion dıe einZ1g wahre Relıgion ISt, begrün-det, S1e vielmehr aus dem allgemeın anerkannten Prinzıp der Religionsfreiheit herge-leitet hatte, StUtzt hıer die spırıtuelle Souveränıtät der Kırche nıcht auf deren
göttliche Stiftung, sondern schlicht darauf, da: die katholische Weltkirche für jeder-
INann erkennbar „Subjekt internationalen Rechtes“ 1St un In dieser Hınsıcht den
Staaten gleichsteht. Das 1St unbestreitbar eıne konsequente Konzeption, un unsere
heutigen Staaten, dıe sıch selbst immer noch als SOuveran ansehen un: als SOuveran
gebärden, müßten s1e sıch gelten lassen. An Hand der 1m gyleichen Zeıtraum
un: darüber hinaus (1846—1981) geschlossenen Konkordate belegt der Vft Ww1e€e die
Kırche bemüht SCWESCH ISt, diese Konzeption geltend machen, un: INnWI1IeWweIlt
ihr gelungen ISt, s1e durchzusetzen.

Der Hauptteıl 43—207) klärt, iın welchem Inn die Eigenschaft, internationales
Rechtssubjekt seın, der Weltkirche als solcher, dem Stuhl un: dem seIit 1929
bestehenden Vatıkanstaat zukommt un: welchen Platz die Konkordate dieses Zeıt-

der Kırche 1n den verschiedenartigen staatlıchen Gebilden (darunter uch ka-
tholische un:! islamısche Glaubensstaaten) zuerkennen, mıiıt denen die Kırche kontra-
hiert. Im Hauptteıl (209 bıs 419) werden die einzelnen, der Kırche zugesichertenFreiheiten un die VO ihr akzeptierten Bındungen untersucht, beginnend mıiıt der
Freiheit, irdische Güter haben un! darüber verfügen, anschließend die Freiheıt,sıch organısieren und glıedern, die Freıiheıt, ihre Angelegenheıten selbständig,d.ı hne staatlıche Bevormundung der Einmischung, regeln, iınsbesondere ihre
Amter (Bıschofsstühle!) freı besetzen, un besonders interessant die Al>
ten ICI mixtae“ (Angelegenheiten gemeiınsamen Interesses, wörtlich „gemischte” An-
gelegenheiten), d.ı Ehe und Schule Diese beiden Gegenstände würden, kündigtder Vf. selbst Al Überraschungen bringen, un dem 1St 1n der Tat Während al-
len vorgenannten Sachbereichen die Cu«c Argumentationsweilse, mındestens uts
Ganze gesehen, sıch als erfolgreich erweılst un der Kirche erweıterten Freiheiten
verhilft, nötiıgt S1e 88 diesen Bereichen die Kıirche dazu, auf trüher als unverzıchtbar
angesehene Ansprüche verzichten, namentlich 1mM Schulbereich auf die öffentli-
che (d. ı VO Staat eingerichtete) Kontessionsschule. Dieser Verzicht Mag wenıgerschwer tallen, nachdem die Schule heute ıhre erzieherische Prägekraft mehr und
mehr miıt anderen „Mıiıt”-Erziehern, namentlıch den 5Soß „Medien“, teılen mufß;
grundsätzlich entscheidend ber ISt, da{ß die Kırche heute autf Grund des Prinzıps der
Religionsfreiheit die freie Entscheidung der Eltern höher einstuft. Angesichts des
bei uns bestehenden lebhaften Streıites ber ınn un: 1e1 des Religionsunterrichts in
den öffentlichen (sıc!) Schulen verlohnt sıch SCHAUCTC zuzusehen, welches Verständ-
Nn1s davon die Kıirche selbst In ihren Jüngsten konkordatären Vereinbarungen CT-
kennen 21Dt; cehe ich recht, dann tindet der vielbefehdete einschlägige eschlu: der
Würzburger Synode darın ine starke Deckung; das 1St ıIn der Tat überraschend. Nur
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beıläufig se1l Zzu Schlufß och das mıiıt Spanıen vereinbarte Vorhaben erwähnt, in
Anlehnung das deutsche Vorbild, zugleich ber uch mıiıt nachdrücklich betonter
Abweichung davon, 1ın Spanıen eine Kırchensteuer einzutühren. Dıie Abweichung be-
steht ın der strikten Wahrung der Religionsfreiheit. Während INa  — beı Uns, sıch
der Kırchensteuer entziehen, dem Staat gegenüber die Erklärung abgeben mußßs,
I9  e} 99 aus der Kirche aus”, soll In Spanıen umgekehrt ZUr Kirchensteuer LUr

herangezogen werden, Wer sıch selbst azu anmeldet. Dıie Kırche ware wohlberaten,
WenNnn S1e sıch entschließen könnte, das deutsche Vorbild 1ın diesem Sınne berichti-
SCH (Ganz allgemeın erwelst der Vt sıch mi1t unseren deutschen Verhältnissen un
miıt dem deutschsprachigen Schrifttum wohlvertraut; leider sınd dıe deutschen
Schrifttumsangaben VO zahllosen Druckfehlern entstellt. üuch Wer das äaltere
Werk des Vts nıcht kennt, wiırd 4aus dem Studium dieses reichen Nutzen zıiehen.

NELL-BREUNING S}

FORSTER, 6 Glaube UN: Kirche ım Dialog miıt der Weltr “—“O  S heute. Band Glaube
Kiırche — pastoraler Dienst; Band IL Kirche und Welt, Würzburg: Echter 1982 682
Seılt der Miıtte der fünfzıger Jahre hat für den 1mM November 1981 nerwarte' Ver-

storbenen Augsburger Pastoraltheologen arl Forster kaum eın Problem VO  — Wiıch-
tigkeıt tür die Gestaltung kirchlicher Strukturen un: des Verhältnisses VO Kirche
un: Gesellschaft gegeben, das nıcht ın zahlreichen Wortmeldungen aufgegriffen
hat. FEın repräsentatıver Querschnitt seiner wissenschattliıchen Arbeıten vgl Bıblıo-
graphie iın 1L, 663—674) lıegt Nnu in wWwel Bdn VOT, die zugleich auf die beiden
Schwerpunkte VO  $ F.Ss Veröffentlichungen verweılsen. Dıiıe Fragestellungen des
beziehen sıch vorwiıegend auf dıe Auswirkungen des sozıalen un theologischen Wan-
dels 1n der Kırche auf ihr strukturelles Gefüge (Einzelthemen: Kriıse des Amtes”?
Würzburger Synode, kırchendistanzıerte Religiosıität, Vielfalt und Ordnung der pa-
storalen Dıienste, Sıtuation VO Ehe und Famıilıie). Die durchgehende Perspektive des

Bd.s bıldet dıe Erörterung der Wechsel- und Austauschbeziehungen zwischen
Glaube, Kirche un! Gesellschatt. Im Mittelpunkt der einzelnen Beıträge steht immer
wıeder dıe Frage ach einer öffentlichkeitswirksamen Darstellung un Behauptung
christlicher Grundüberzeugungen in eıner säkularısıerten Welt (Einzelthemen: Kirche
un Pluralısmus, Christen und politische Parteıen, Grundwerte, Kommunikationsme-
dıen) Allerdings darf dıe sachliche Aufteilung un Gliederung dieser Thementelder
nıcht exklusıv verstanden werden; die inhaltlıchen Überlappungen beider Bände WI1Ie
uch die Wiederholung zentraler Denkfiguren widersprechen dem deutlich. Für
viele seıner Stellungnahmen, Memoranden un:! Vorlagen hat das Etikett „konser-
vatıv“ hınnehmen müssen. Im Blick auf seıne NUu gebündelt zugänglichen Auftsätze

ehemals un teilweıse och immer kontrovers gehandelten Fragen wiıird Inan diese
Charakterisierung als Gesamturteil kaum och autrecht erhalten können. Weiıtaus
deutlicher trıtt E.s Bemühen hervor, die überkommenen Gehalte des Christentums e1-
Nne ottenen Dıalog aul  en un: darın bewähren. Unter dieser Rücksicht
kann E.s Vorgehensweise NEeEUu aufgehen, worın die kritische Funktion eines ‚kon-
servatıven“‘ Standpunktes besteht: atısch und konstruktiv erwelst sıch eıne Theolo-
g1€ in dem dialektischen ınn eiıner Bewahrung ihrer kritischen Tradıtion, welche ıne
konstruktıve 1St. atisch 1St E.s Theologie dort, s1e den Widerspruch der beste-
henden kirchlichen Praxıs Zu Begriff ıhrer selbst teststellt. Konstruktiv 1St S1e dann,
WenNnn s1e aus diesem Wıderspruch das Ma{i der Veränderung kirchlicher Strukturen
ableıtet. Nur in der Wahrnehmung dieser Doppelrolle kann die Theologie sıch und
die Kirche vor eıner restauratıven Befestigung des Bestehenden ebenso schützen w1ıe€e
VOT dem Überrolltwerden VO  ; kurzatmıgen Modernismen. Mıt diesen Vorzeichen
versehen können E.s Beıträge nıcht Nur als bedeutsame Protokolle kirchlicher Zeıtge-
schichte gyelesen werden, sondern dürfen uch als Zeugnıs dafür gelten, da{fß iıne kon-
struktive Theologie nıcht aprıor1 ‚konservatıv“ 1im pejoratıven ınn eines nostalgısch
gestimmten Beschwörens der Vergangenheıit seın mu Ebensowenig muß iıne kritı-
sche Theologie aprıorı ‚progressiv‘ 1m Sınne der Auslieferung ihrer Tradıtion
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